
Im August 2004 hat in der türkischen
Hauptstadt Ankara ein EU-Projekt zu
menschenrechtskonformen Verneh-

mungsmethoden der Polizei begonnen.
(siehe „Öffentliche Sicherheit“, Nr. 3-
4/05). Ein Pool von rund 40 Expertin-
nen und Experten aus dem EU-Raum,
darunter 15 Angehörige des österreichi-
schen Innenressorts, unterstützt die in-
haltliche Entwicklung des Projekts im
Rahmen von Workshops und Trainings. 

Da Vernehmungen ein wesentlicher
Bestandteil der kriminalpolizeilichen
Ermittlungen sind, die letztlich die Ver-
wertbarkeit im justiziellen Verfahren im
Hintergrund haben, ist auch eine Neure-
gelung der Kooperation der Polizei mit
den Justizbehörden von großer Bedeu-
tung.

Derzeit werden kriminalpolizeiliche
Ermittlungen je nach Art des Delikts
unter der Verantwortung einer der drei
Abteilungen der Polizei geführt: Die Er-
mittlungen bei minder schweren Delik-
ten sind der Abteilung für öffentliche
Sicherheit (uniformierte Polizei) zuge-
ordnet, der die einzelnen Polizeistatio-
nen unterstellt sind. Schwere Straftaten
werden von der Abteilung für organi-
sierte Kriminalität erhoben, die nachge-
ordnete Abteilungen in jeder Polizeidi-
rektion hat. Bei Staatssicherheits-Delik-
ten ermittelt die Antiterror-Abteilung,

die ebenfalls nachgeordnete Abteilun-
gen in jeder Polizeidirektion führt. Fest-
nahmen und Hausdurchsuchungen kön-
nen nach geltender Rechtslage von der
Polizei aus eigenem vorgenommen wer-
den – bis zu 24 Stunden. Bei mehr als
zwei Verdächtigen kann die Festnahme-
dauer bis zur Übergabe an die Justiz mit
Verfügung der Staatsanwaltschaft auf
höchstens vier Tage ausgedehnt wer-
den. Die Staatsanwaltschaft hat eine
Kontrollbefugnis gegenüber der Polizei.
Insbesondere überprüft sie die Anhalte-
bedingungen im Polizeiarrest und er-
stattet dem Innenministerium darüber
Bericht.

Neues Strafrecht. Am 1. April 2005
ist in der Türkei ein neues Strafgesetz-
buch und eine neue Strafprozessord-
nung in Kraft getreten. Die Strafprozes-
sordnung sieht eine zentrale Rolle der
Staatsanwaltschaft vor. Demzufolge
soll die Staatsanwaltschaft über gericht-
lich strafbare Handlungen informiert
werden und konkrete Ermittlungsaufträ-
ge erteilen, weiters wird die Staatsan-
waltschaft ermächtigt, eigenständige
Ermittlungen ohne Einbindung der Poli-
zei zu führen. Die Ermittlungsaufträge
der Staatsanwaltschaft an die Polizei
müssen schriftlich verfasst sein, nur in
dringenden Fällen können sie mündlich

erteilt werden. Grundrechtseingriffe der
Polizei sind an entsprechende Verfü-
gungen der Justizbehörden gebunden. 

Justizpolizei. Die neue Strafprozess-
ordnung sieht die Einrichtung einer Jus-
tizpolizei vor, der die operative Umset-
zung von Ermittlungsaufträgen zentral
zugeordnet ist. Derzeit wird eine Ver-
ordnung vorbereitet, die die Organisati-
on der Justizpolizei näher definieren
soll.

Unabhängig von der organisatori-
schen Zuordnung der Justizpolizei zum
Innenministerium wird die Staatsan-
waltschaft über die operative Unterord-
nung hinaus weitgehende administrative
Befugnisse über die Justizpolizei erhal-
ten: Die örtlichen Staatsanwaltschaften
sollen jährliche Leistungsbeurteilungen
über die jeweiligen Leiter der Justizpo-
lizei-Abteilungen an das Innenministe-
rium abgeben und Suspendierungs-Be-
fugnisse erhalten. Versetzungen von
Angehörigen der Justizpolizei sollen an
die Zustimmung der Staatsanwaltschaft
gebunden werden. Zur Erfüllung der
Aufgaben, die sich mit der Verlagerung
der Führungskompetenz von der Polizei
zur Staatsanwaltschaft ergeben, werden
4.000 Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte eingestellt.

Karl-Heinz Grundböck
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Justizpalast in Ankara: Die Staatsanwaltschaft in der Türkei erhält eine eigene Polizei.

Polizei der Justiz 
Die Staatsanwaltschaft in der Türkei wird von einer Justizpolizei bei ihren Aufgaben unterstützt.


